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Das Rote Kreuz.

Invasion in einer mannhaften, vor dem Formn
der Zivilisation und der Kriegsregeln zu recht- i

fertigenden Weise ausgesuchtem Die Kraft-
anstrengung kann dabei eine bis zum äußer- i

sten gehende sein, sie soll nur nicht durch

Unberufene in ein gegenseitiges Einzelgemctzcl

ausarten.
Das gleiche Abkommen gibt nun die Mittel

in die Hand, um auf dem Boden des Kriegs-
rechts die Bekämpfung des Einfallhecres durch-

aus wirksam zu gestalten - sie gipfeln in der

Annahme einer gewissen Organisation. Zu die-

ser Organisation gehört, daß alle dem eigent-

liehen Heeresorganismus nicht einverleibten

Bewaffneten jemanden an der Spitze haben,

der für die Untergebenen seinem eigenen Lande

inicht in erster Linie dem Feinde) gegenüber

verantwortlich ist, sodann daß sie ein festes,

aus der Ferne erkennbares Abzeichen tragen,

sich also von den reinen Zivilisten unterschci-

den, endlich daß sie selbstverständlich die Was-

fen offen führen und die Mannszucht be-

wahren.
Besondere Vorschriften über die Gradnic-

rung der Kommandos, über die Natur des

Abzeichens und über die Art der Bewaffnung
sind keine aufgestellt, so daß also hierin der

weiteste Spielraum gelassen ist. Ein Befehlen-

der, sei es nun ein Beamter, ein Unteroffizier

oder ein Soldat, genügt. Dieses Requisit ist

auch durchaus vernünftig, denn bcfehllose und

dadurch kompaß- und disziplinlose Horden
wären im Kriege noch schlimmer dran als ein

aufgelöstes, in der Flucht befindliches Heer.

Daß auch ein Armband, ein einheitlicher Hut
ausreichend ist, wurde im Haag ausdrücklich

betont. Hierin wird man um so weniger an-

spruchsvoll sein dürfen, als sich gegenwärtig
die Uniformen der einzelnen Heere einander

sehr nähern. Nur dürfen nicht etwa militärische

Abzeichen oder Uniformen des Feindes als

solche Abzeichen gewählt werden. Die offene

Bewaffnung, bestände sie auch nur aus Sei-
tcngewehr oder offen getragenen Pistolen, ver-

steht sich ebenso von selbst wie der Grund-
sah, daß die Kriegführenden nicht wie früher
ein unbeschränktes Recht in der Wahl des Vor-
gchens zur Schädigung deS Feindes haben,

sondern hier sich an die Ausübung dessen,

was als „Waffenhandwerk" bezeichnet wird,

halten müssen. Hier haben sie eben Menschen,

nicht wilde Tiere vor sich, Menschen, die

ihrerseits Befehlen gehorchen, für die sie unter

Umständen gar keine Verantwortlichkeit tra-

gen, die sie vielleicht im Innersten verab-

scheuen, aber aus höheren Rücksichten auf

ihr Land oder ans Kadavergehorsam befolgen

mußten. i Schlug fvlgt.j

5cimmlulig5vorsckràn.

Es ist ein höchst erfreuliches Zeichen, wie immer und immer wieder haben sich wohl

bei Unglücksiällcn oder bei außerordentlichen tätige Hände mitgetan und allerhand ^ammel

Umständen die Bevölkerung sich zusammen- geistern wurde Tür und Tor geöffnet, ob-

schließt und alle möglichen Sammlungen schon diese Sammelgeister oft so zahlreich

unterstützt, und zwar so reichlich, daß der waren, daß man an das Wort erinnert

Wohltätigkeitssinn der schweizerischen Bevöl- wurde: „Wehe, wenn sie losgelassen",

kernng ein Faktor ist, ans den man zu allen Wir wollen nicht von denjenigen Aben-

Zeiten bauen kann. teurcrn sprechen, die solche Momente ans-

Gerade bei Anlaß unserer MrVilisatiou nützen, um unter falschen Vorspiegelungen die

in dieses Entgegenkommen der Bevölkerung Gutmütigkeit der Mitmenschen ane-znuülzen,

bei allerhand Sammlungen rührend gewesen, sondern eher von denjenigen, die ohne eigent-
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liche Organisation Sammlungen inszenieren

und so eine Zersplitterung der Kräfte herbei-

fuhren, die recht unheilvoll werden kann.

Nichts ist schädlicher als diese Ncbenscnnm-

langen, die man so oft antrifft und von denen

man eigentlich nie recht vernimmt, was ans
dem Sammelergebnis geworden ist.

Das scheint ja nicht nur im Schweizer-
land so zu sein, sondern in den andern

Staaten auch. Das beweist uns ein Erlag,
den die an peinliche Ordnung und Spstema-

tisicrnng so gewöhnten Deutschen im „Deut-
scheu Roten Kreuz" veröffentlichen.

Wir bringen aus der „Bekanntmachung
über die Regelung der Kriegswohl-
fa h rts pflege zwei Paragraphen, ans denen

ersichtlich ist, wie der deutsche Bundesrat in
scharfer Weise die Sammlungen regelt. Die-
selben lauten:

s

Wer zugunsten von KriegswohlfahrtSzwccken eine

öffentliche Sammlung, eine öffentliche Unterhaltung
oder Belehrung oder einen öffentlichen Vertrieb von

Gegenständen veranstalten will, bedarf zu der Ver-
anstaltung der Erlaubnis der Landeszcntralbehörde
des Bundesstaatcs, in dessen Gebiete die Veranstal-

tung stattfinden soll: die tkandeszentralbebörde kann

diese Befugnis ans andere Stellen übertragen. Bevor
die Erlaubnis erteilt ist, darf die Veranstaltung nicht

öifenllich angekündigt werden.

5 ^
Mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark oder

mit Gefängnis bis zn drei Monaten wird bestraft:
1. wer ohne die erforderliche Erlaubnis eine Un-

ternchmung der im K k bezeichneten Art ver-

anstaltet:
2. wer als Angestellter oder Beauftragter an

einer nicht erlaubten Veranstaltung der im
1 bezeichneten Art mitwirkt:

wer als Veranstalter oder als Angestellter oder

Beauftragter die erwirkte Erlaubnis überschreitet

oder den in der Erlaubnis festgesetzten Bedin-

gnngen zuwiderhandelt:

ll. wer eine Veranstaltung der im K 1 bezeichneten

Art öffentlich ankündigt, bevor die erforderliche

Erlaubnis erteilt ist.

Der Ertrag aus nicht erlaubten Veranstaltungen
1) kann ganz oder teilweise für dem Staate vcr-

fallen erklärt werden: der für verfallen erklärte Be-

trag ist nach den Bestimmungen der LandeSzentral-
bebörde für Kriegswohlfahrtszwecke zn verwenden.

Gewiß ist der Gesetzgeber nur infolge

schlimmer Erfahrungen dazu gekommen, der-

artige Vorkehren zu treffen. Im Begleitschrei-
bcn, daS der deutsche vaterländische Frauen-
verein zn dieser Verordnung mitgibt, wird
tinter anderem auch bemerkt, daß die voraus-
sichtlich in zahlreichen Fällen erfolgende Ans-
schaltnng bedenklicher oder überflüssiger Un-

ternchmnngen den mit der Wohlfahrtspflege
offiziell betrauten Vereinen mehr als bisher
die Möglichkeit gibt, die für eine gedeihliche

Wohltätigkeit notwendigen Mittel schneller

und umfangreicher zu beschaffen. Auch spricht

das besagte Begleitschreiben von immer wie-
der geäußerten Klagen über das Hinein-
tragen der Vereiustätigkeit in andere Vereins-
gebiete.

Wenn nun auch bei uns etwa vorkommende

Mißbräuche selten oder dann eher unschuldiger

Natur find, so daß solche Verordnungen noch

überflüssig erscheinen, so liegt in dem Gesagten

wieder ein Fingerzeig mehr, wie gut cS ist,

wenn Sammlungen zu wohltätigen Zwecken

möglichst einheitlich und nuter zentraler Kon-
trolle geschehen.

Kuz Vereinzleben.

Samaritervrreinigung Zürich und Kama- ^ gehalten werden konnte, winde dieselbe Sonntag, den

riternerein Affottern l». Zürich, o e l d d i e n st-
^ 2t>. Angnft, durchgeführt. Um 7 lllir morgens ver-

übnn g. Aachdem die diesjährige, ans den 2U. August j sammelten sich gegen 2M Teilnehmer an der Tram-

geplante grvffe Zelddienstübnng der Iamaritervereini-
^

station Weinbergstrasze. Die sonntäglich geschmückten

gung Zürich wegen ungünstiger Witterung nicht ab- j Samaritcrinnen mit ihren frischen und fröhlichen Ge-
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